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Baugebiet „Hirtenleite III“ 
Bauplatzbewerbung 
 
 
Bauplatzbewerber/in (Kontaktdaten): 
Hinweis: Wird die Bewerbung gemeinschaftlich von zwei Personen abgegeben oder soll der Bauplatz gemeinschaftlich mit 
einer zweiten Person erworben werden, müssen auch die Angaben zum zweiten Bewerber gemacht werden. 
 

 Angaben zum/zur ersten Bewerber/in: Angaben zum/zur zweiten Bewerber/in: 

Name:   

Vorname:   

Straße und HsNr.:   

PLZ und Ort:   

Geburtsdatum:   

Telefon/Handy:   

E-Mail:   
 
 
 
Bauplatzbewerbung / Kaufinteresse: (Bitte ankreuzen) 
 

 JA, ich habe/wir haben Interesse am Erwerb des u. a. Bauplatzes im Baugebiet „Hirtenleite III“ 

 
 
 
Bauparzelle 20: 
 

Lagebezeichnung: Maria-Schwägerl-Straße 6 
Flur-Nr.: 155/13 
Gemarkung: Diendorf 
Größe: 718 qm 
 
Die notwendigen Unterlagen zum Bebauungsplan „Hirtenleite III“, insbesondere die darin gemachten Fest-
setzungen, stehen auf der Internetseite  
 
https://www.nabburg.de/leben-wohnen/wohnen-bauen/bauleitplanung/#hirtenleite-iii-wohngebiet 
 
zur Verfügung oder können nach telefonischer Voranmeldung im Bauamt der Stadt Nabburg eingesehen wer-
den (Tel.-Nr. 09433/1823). 
 
 
 
1. Bedingungen für den Erwerb des Bauplatzes: 
 
a) Der Quadratmeterpreis beträgt 110,00 € (voll erschlossen). 

Bei einer Fläche von 718 qm kostet die Parzelle ........................................................................78.980,00 € 
 

b) Die für die erstmalige Erschließung des Bauplatzes anfallenden Beiträge sind im Kaufpreis enthalten und 
werden wie folgt abgelöst: 
 
Erschließungsbeitrag für die Straße ............................................................................................26.573,71 € 
(gem. § 15 Erschließungsbeitragssatzung vom 09.07.2021) 
 
Hinweis gem. § 15 Abs. 2 der Erschließungsbeitragssatzung: Der 
Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der 
Entstehung der sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf 
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das betreffende Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag das 
Doppelte oder mehr als das Doppelte bzw. die Hälfte oder weni-
ger als die Hälfte des Ablösungsvertrages ausmacht. In einem sol-
chen Fall ist der Erschließungsbeitrag durch Bescheid festzu-
setzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungs-
betrag und Erschließungsbeitrag zu erstatten 
 
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgungsanlage ................................................................1.556,50 € 
(gem. § 7a der Beitrags- und Gebührensatzung zur  
Wasserabgabesatzung vom 20.12.2017, 
geändert mit Satzung vom 08.12.2021) 
 
Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung .................................................................4.490,37 € 
(gem. § 7a der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung vom 20.12.2017, 
geändert mit Satzung vom 08.12.2021) 
 

c) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ablösung der Beiträge für die Herstellung der leitungs-
gebundenen Einrichtungen (Wasserversorgungsanlage, Entwässerungseinrichtung) nicht für eine spätere 
Beitragsleistung für die „Verbesserung oder Erneuerung“ nach dem Kommunalabgabengesetz gelten. 
Später entstehende Beitragsleistungen für die „Verbesserung oder Erweiterung“ der leitungsgebundenen 
Einrichtungen fallen nicht unter die Ablösung für die erstmalige Herstellung der leitungsgebundenen Ein-
richtungen, weil diese zum jetzigen Zeitpunkt im Umfang und im Zeitpunkt des Entstehens noch nicht 
bekannt sind. Künftige entstehende Beitragsleistungen für die „Verbesserung oder Erweiterung“ der lei-
tungsgebundenen Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz trägt derjenige/diejenige, die zum 
Zeitpunkt des Entstehens der späteren Beitragsleistung auch Grundstückseigentümer oder Erbbauberech-
tigter des Grundstückes ist. 
 
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Hausanschlusskosten für Strom, Gas und Telekommunikations-
anlagen, die vom jeweiligen Versorgungsträger direkt abgerechnet werden. Ebenfalls nicht im Kaufpreis 
enthalten sind die Kosten für den Teil der Grundstücksanschlüsse für Wasser und Abwasser, der sich im 
Grundstück befindet (von der Grundstückgrenze bis in das Gebäude). 
 

d) Der Kaufpreis ist vier Wochen nach der Beurkundung zur Zahlung fällig. 
 

e) Der Stadt Nabburg wird ein Wiederkaufsrecht für folgende Fälle eingeräumt: 
 
• Der Bauplatz wird vor erstmaliger Fertigstellung eines Wohnhausrohbaues ganz oder teilweise verkauft 

oder veräußert oder es wird einem Dritten eine Stellung eingeräumt, die es diesem ermöglicht, wie ein 
Eigentümer über das Grundstück zu verfügen (wobei allerdings die Veräußerung an Ehegatten oder 
Abkömmlinge zulässig ist, wenn diese die Verpflichtungen der Urkunde übernehmen). 

 
• Der Bauplatz aus einem beliebigen und nicht von der Stadt Nabburg zu vertretenden Grund innerhalb 

von drei Jahren (gerechnet ab dem Datum der Beurkundung), nicht mindestens mit einem Wohnhaus-
rohbau nach Maßgabe des Bebauungsplanes fertiggestellt ist (sog. Baugebot). 

 
Werden die Bauverpflichtungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfüllt, hat die Stadt Nabburg ein 
Wiederkaufsrecht im Sinne der §§ 456 ff BGB zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis, ohne Ver-
zinsung. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu Lasten der Bauverpflichtung 
nicht nachgekommenen Käufer. 
 

f) Die mit diesem Grundstücksverkehr zusammenhängenden Kosten (z. B. Notariatskosten, Grundbuch-
kosten, Grunderwerbsteuer usw.) trägt der Käufer. 
 

g) Die Stadt Nabburg wirkt bei der Kaufpreisfinanzierung mit und erteilt dem Käufer entsprechende Finanzie-
rungsvollmacht. 
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2. Sonstiges (z. B. Beschreibung der künftigen Nutzung, wie etwa Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, 
 eigene Wohnnutzung, Wohnung zur Vermietung usw.) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Erklärung: 
 

 Ich bestätige/Wir bestätigen, dass ich/wir die in diesem Bewerbungsbogen aufgeführten Bedingungen für 
den Erwerb des Bauplatzes ausdrücklich anerkenne/n. Rechtsansprüche gegenüber der Stadt Nabburg sind 
ausgeschlossen. 

 Ich versichere/Wir versichern hiermit die Richtigkeit der Angaben. 
 Mir/uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf Zuteilung des Bauplatzes besteht. Die endgültige 

Entscheidung über den Verkauf der Bauparzelle behält sich der Stadtrat Nabburg vor. 
 Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Angaben von der Stadt Nabburg zum Zwecke der 

Durchführung des Bauplatzverkaufes erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Das für diese Verarbeitungs-
tätigkeit zur Verfügung gestellte Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten wurde von 
mir/uns zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
   
Ort, Datum   
 
 
 
 
 

  

Unterschrift der/des ersten Bewerberin/Bewerbers  Unterschrift der/des zweiten Bewerberin/Bewerbers 
 


